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Bek. Nr. 1 

Stadt Bad Reichenhall 
 

Haushaltssatzung der Stadt Bad Reichenhall 
Landkreis Berchtesgadener Land für das Haushaltsjah r 2021 

 
Aufgrund des Art. 63 ff. GO erlässt die Stadt Bad Reichenhall folgende Haushaltssatzung: 
 

I. 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
 
in den Einnahmen mit 50.421.700,00 € 
in den Ausgaben mit 50.421.700,00 € 
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und  
 
im Vermögenshaushalt 
 
in den Einnahmen mit 11.190.800,00 € 
in den Ausgaben mit 11.190.800,00 € 
 
ab. 

 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)   350 v.H. 
b) für die Grundstücke (B)     380 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer      380 v.H. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan  
wird auf  6.000.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Vorschriften, die sich auf Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan beziehen, werden nicht aufgenommen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit 1.Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Bad Reichenhall, den 1. April 2021 
Stadt Bad Reichenhall 
 
Dr. Lung , Oberbürgermeister 
 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung mit samt ihren Anlagen liegt ab dem Tag der Veröffentlichung der Haushaltssatzung bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt Bad Reichenhall öffentlich während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsicht aus (Art. 65 Abs. 3 GO). 
 
 
Bek. Nr. 2 

Gemeinde Ainring 
 

Bekanntmachung der Gemeinde Ainring über den  
Beschluss des Bauausschusses der Gemeinde Ainring z ur 

1. Änderung des Bebauungsplanes „Heidenpoint Am Son nwiesgraben“ 
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB), 

sowie über die Durchführung der öffentlichen Ausleg ung der Planung 
gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Bauausschuss der Gemeinde Ainring hat in seiner Sitzung am 13.10.2020 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, den 
Bebauungsplan „Heidenpoint Am Sonnwiesgraben“ für den Teilbereich des eingeschränkten Gewerbegebietes im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern, um den dort ansässigen heimischen Traditionsbetrieb im Bestand zu sichern. Es ist 
ausdrücklicher Wunsch der Gemeinde, den Betrieb an dieser Stelle zukunftsfähig auszurichten und somit am Standort zu halten. 
Insbesondere ist eine ostseitige Erweiterung der Baugrenzen für die weitere betriebliche Entwicklung erforderlich. Ergänzend 
sollen die Festsetzungen auf den genehmigten Bestand abgestellt werden, da hier Abweichungen zum Bebauungsplan bestehen. 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung mit einer Größe von ca. 1,7 ha liegt im Südosten des bestehenden Bebau-
ungsplanes. Vom Geltungsbereich erfasst sind folgende Flurnummern der Gemarkung Ainring: Flur-Nr. 2376/1 Tfl., Flur-Nr. 
2388/8 Tfl., Flur-Nr. 2388/9, Flur-Nr. 2388/11 Tfl., Flur-Nr. 2433, Flur-Nr. 2433/16 Tfl., Flur-Nr. 2433/17, Flur-Nr. 2433/18 Tfl., Flur-
Nr. 2433/22 und Flur-Nr. 2433/23.  
 
Der Umgriff ist aus folgendem Kartenausschnitt ersichtlich: 
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Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB geändert. Im vereinfachten Verfahren wird gemäß § 13 
Abs. 3 Satz 1 BauGB u.a. von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.  
 
Die vom Bauausschuss der Gemeinde Ainring in seiner Sitzung am 16.3.2021 gebilligten Entwürfe der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Heidenpoint Am Sonnwiesgraben“ mit integriertem Grünordnungsplan mit Satzung und Begründung vom 16.3.2021, 
ausgearbeitet vom Planungsbüro Logo verde Landschaftsarchitekten GmbH, Landshut, liegen in der Zeit vom  
 

14. April 2021 bis 18. Mai 2021 
 
im Rathaus Ainring in Mitterfelden, Salzburger Str. 48, 1. Obergeschoss, Zimmer-Nr. 104 und 106 während der allgemeinen 
Dienststunden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus und können dort eingesehen werden. 
 
Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 
Bebauungsplanänderung nicht von Bedeutung ist. 
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die ausliegenden Unterlagen sind auch auf der Homepage der Gemeinde Ainring unter 
www.ainring.de –Aktuelles – Bauleitplanverfahren – 1. Änderung Bebauungsplan „Heidenpoint Am Sonnwiesgraben“- veröffent-
licht. 
 
Auf Grund der aktuellen Situation im Rahmen der Corona-Pandemie wird darum gebeten, nach Möglichkeit vorrangig von der 
Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde Ainring Gebrauch zu machen und die Unterlagen auf der Homepage einzuse-
hen und die Stellungnahmen per Post an die Gemeinde Ainring, Salzburger Straße 48, 83404 Ainring oder per E-Mail an die 
gemeinde@ainring.de abzugeben. Die herkömmliche körperliche Auslegung der Unterlagen sowie die Abgabe von Stellungnah-
men zur Niederschrift können aber nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Terminvereinbarung (Tel.: 08654/575-54 bzw. 
08654/575-0 oder Email: gemeinde@ainring.de) in Anspruch genommen werden. 
 
Datenschutz:  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB 
und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Er-
gebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
 
Mitterfelden, den 31. März 2021  
Gemeinde Ainring 
 
Martin Öttl , Erster Bürgermeister 
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Bek. Nr. 3 
Gemeinde Ainring 

 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Thundorf-nördli ch der Schule“ 
Bekanntmachung über die erneute öffentliche Auslegu ng der Planung  

gemäß § 4a Abs. 3, § 13b, § 13a Abs. 2 Nr. 1, § 13 Abs. 2 Nr. 2  
und § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ainring hat in seiner Sitzung am 15.10.2019 beschlossen, einen Bebauungsplan „Thundorf-
nördlich der Schule“ neu aufzustellen. 
 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13b in Verbindung mit § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Im beschleunig-
ten Verfahren wird gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB u.a. von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.  
 
Aufgrund des dringenden Wohnraumbedarfes beabsichtigt die Gemeinde Ainring am nördlichen Ortsrand von Thundorf ein neues 
Wohngebiet mit 15 Bauparzellen auszuweisen. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll die baurechtliche Grundlage für 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung und Erschließung geschaffen werden. 
Zur Einbindung der Bauvorhaben in das Orts- und Landschaftsbildbild wird ein Grünordnungsplan erstellt, der in den Bebauungs-
plan integriert wird. Städtebaulich stellt die Erweiterung eine harmonische Fortsetzung der bestehenden Bebauung in Hanglage 
dar.  
 
Das Planungsgebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Thundorf und umfasst rund 1,47 ha. Im Geltungsbereich liegen die Fl.-Nr. 
1600 sowie Teilflächen der Fl.-Nrn. 1606, 1607 und 1600/9, jeweils der Gemarkung Straß.  
 
Der Umgriff ist aus folgendem Kartenausschnitt ersichtlich: 
 

 
 
 
Die vom Bauausschuss der Gemeinde Ainring in seiner Sitzung am 16.3.2021 gebilligten Entwürfe des Bebauungsplanes „Thun-
dorf-nördlich der Schule“ mit Satzung und Begründung vom 16.3.2021, ausgearbeitet vom Ingenieurbüro für Städtebau Gabriele 
Schmid, Teisendorf, liegen –aufgrund der eingearbeiteten Änderungen erneut- in der Zeit vom  
 

14. April 2021 bis 18. Mai 2021 
 
im Rathaus Ainring in Mitterfelden, Salzburger Str. 48, 1. Obergeschoss, Zimmer-Nr. 104 und 106 während der allgemeinen 
Dienststunden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus und können dort eingesehen werden. 
 
Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 
Bebauungsplanänderung nicht von Bedeutung ist. 
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die ausliegenden Unterlagen sind auch auf der Homepage der Gemeinde Ainring unter 
www.ainring.de –Aktuelles – Bauleitplanverfahren – Bebauungsplan „Thundorf-nördlich der Schule“ veröffentlicht. 
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Auf Grund der aktuellen Situation im Rahmen der Corona-Pandemie wird darum gebeten, nach Möglichkeit vorrangig von der 
Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde Ainring Gebrauch zu machen und die Unterlagen auf der Homepage einzuse-
hen und die Stellungnahmen per Post an die Gemeinde Ainring, Salzburger Straße 48, 83404 Ainring oder per E-Mail an die 
gemeinde@ainring.de abzugeben. Die herkömmliche körperliche Auslegung der Unterlagen sowie die Abgabe von Stellungnah-
men zur Niederschrift können aber nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Terminvereinbarung (Tel.: 08654/575-54 bzw. 
08654/575-0 oder Email: gemeinde@ainring.de) in Anspruch genommen werden. 
 
Datenschutz:  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB 
und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Er-
gebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
 
Mitterfelden, den 31. März 2021 
Gemeinde Ainring 
 
Martin Öttl , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 4 

Gemeinde Piding 
 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für die Neua ufstellung  
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 49 „Am Gän slehen – Ost“ 

 
Der Bau- und Umweltausschuss hat mit Beschluss vom 16.3.2021 die Neuaufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 49 „Am Gänslehen-Ost“ für die Grundstücke Fl. Nrn. 304/3 und 304/8 der Gemarkung Piding als Satzung beschlossen.  
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 49 „Am Gänslehen-Ost“ in Kraft. 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung im Rathaus der Gemeinde Piding, Thomastr. 2, Zimmer-Nr. 10 während 
den allgemeinen Öffnungszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-

bauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird. 
 
 
Piding, den 29. März 2021                                                       
Gemeinde Piding 
 
Hannes Holzner,  Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 5 

Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden 
                                                             

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzu ng  
der Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden 

(BGS/WAS) 
 

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden folgende  
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzu ng: 
 

§ 1  
Beitragserhebung  

 
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung einen Beitrag. 
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§ 2  
Beitragstatbestand  

  
Der Beitrag wird erhoben für 
 
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein 

Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht, 
 

oder 
 

2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke. 
 

§ 3  
Entstehen der Beitragsschuld 

 
(1)  Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemessung maß-

geblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der 
Maßnahme. 

  
(2)  Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, 

entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 
 

§ 4  
Beitragsschuldner  

  
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist. 
  

§ 5  
Beitragsmaßstab  

  
(1)  Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet Die beitrags-

pflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 1.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbe-
planten Gebieten 

 
– bei bebauten Grundstücken auf das Dreifache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 1.500 m²,  
 

– bei unbebauten Grundstücken auf 1.500 m² begrenzt. 
  
(2)  Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen 

Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbststän-
dige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder 
die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die 
tatsächlich an die Wasserversorgung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn 
und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

  
(3)  Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, 

aber bebaubaren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grund-
stücke, bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur 
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn 
des Satzes 1. 

  
(4)  Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, 

soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 
 

– im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge 
geleistet worden sind, 

 

– im Fall der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im Fall des Abs. 1 
Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche Grundstücksfläche, 

 

– im Fall der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, 
soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen. 

  
(5) Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, 

wird der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten 
Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Ge-
schossflächen, ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüng-
liche Beitrag entrichtet worden ist. 

 
§ 6  

Beitragssatz 
 

(1)  Der Beitrag beträgt 
 

a) pro m² Grundstücksfläche 0,94 € netto 
b) pro m² Geschossfläche 2,20 € netto 

 
§ 7  

Fälligkeit  
  

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
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§ 8  
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse  

  
(1)  Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die 

Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

  
(2)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 

des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. 
Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend. 

  
(3)  Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraus-

sichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

§ 9  
Gebührenerhebung  

 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grundgebühren und Verbrauchsgebühren. 
 

§ 9a 
Grundgebühr  

 
(1)  Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) bzw. dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler 

berechnet.  
 

Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach 
der Summe des Nenndurchflusses bzw. des Dauerdurchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet. 
 
Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenndurchfluss bzw. Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um 
die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 

 
(2)  Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenn- bzw. Dauerdurchfluss: 
 

Nenndurchfluss (Qn) Dauerdurchfluss (Q3) Grundgebühr 

2,5 m³/h   4 m³/h   87,00 €/Jahr (netto) 

   6 m³/h 10 m³/h 209,00 €/Jahr (netto) 

 
§ 10  

Verbrauchsgebühr  
 
(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge des aus der Wasserversorgungs-

einrichtung entnommenen Wassers berechnet. Die Gebühr beträgt 1,84 € (netto) pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
  
(2)  Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt.  
 

Er ist von der Gemeinde zu schätzen, wenn 
  

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, 
 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird oder 
 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 

  
(3)  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die Gebühr 1,84 € (netto) pro 

Kubikmeter entnommenen Wassers. Zusätzlich wird eine Pauschale in Höhe von 15,00 € je Bauwasseranschluss in Rech-
nung gestellt. 

  
§ 11  

Entstehen der Gebührenschuld  
  

(1)  Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme. 
 
(2)  Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses 

folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn 
eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 

 
§ 12  

Gebührenschuldner  
  

(1)  Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich 
zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 

  
(2)  Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. 
  
(3)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
(4)  Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis 3 genannten Gebührenschuld-

nern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 in Verbindung 
mit Art. 5 Abs. 7 KAG). 
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§ 13  
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung  

 
(1)  Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und Verbrauchsgebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des 

Gebührenbescheides fällig. 
 
(2)  Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November jeden Jahres Vorauszahlungen in 

Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, setzt die 
Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauches fest.   

 
§ 14  

Mehrwertsteuer  
 
Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe 
erhoben. 
 

§ 15  
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner  

 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen 
unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unter-
lagen – Auskunft zu erteilen. 
 

§ 16  
Inkrafttreten  

 
(1)  Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
(2)  Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Ramsau vom 5. August 2014 

i. d. F. der 2. Änderungssatzung vom 7. Juni 2016, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 24 vom 14. Juni 2016, außer Kraft. 
 
 
Ramsau b. Berchtesgaden, 31. März 2021 
Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden 
 
Gschoßmann , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 6 

Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden 
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatz ung  
der Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden  

(BGS/EWS) 
 

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden folgende  
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatz ung: 
   

§ 1  
Beitragserhebung 

 
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung der Entwässerungseinrichtung einen Beitrag. 
   

§ 2  
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben sowie für 
Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Ab-
wasser anfällt, wenn 
 
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht 
  

oder 
 

2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind. 
    

§ 3  
Entstehen der Beitragsschuld  

  
(1)  Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemessung maß-

geblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der 
Maßnahme. 

  
(2)  Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, 

entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 
   

§ 4  
Beitragsschuldner 

 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist. 
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§ 5  
Beitragsmaßstab  

 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. 

Die Entwässerungsanlage wird im Trennsystem betrieben. Ein Beitrag nach der Grundstücksfläche wird nur erhoben, wenn 
das Grundstück tatsächlich an den Regenwasserkanal angeschlossen ist.  
Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 1.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) 
in unbeplanten Gebieten bei bebauten Grundstücken auf das 3-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens 
jedoch 1.500 m², bei unbebauten Grundstücken auf 1.500 m² begrenzt.  

 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen 

Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 
Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutz-
wasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Ge-
bäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Ter-
rassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.  

  
(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten Grund-

stücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zuläs-
sige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur 
untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 

  
(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, 

soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 
 
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 
 
– im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge 

geleistet wurden, 
 
– im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des 

Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche Grundstücksfläche, 
 
– im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 

Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen. 
 
(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der 

Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grund-
stücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 
Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den 
Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde.  

  
(6) Bei einem Grundstück, für das ein Herstellungsbeitrag, jedoch weder eine Kostenerstattung noch ein Beitragsanteil für den 

Grundstücksanschluss im öffentlichen Straßengrund geleistet worden ist, wird für die bereits veranlagten Grundstücks- und 
Geschossflächen ein zusätzlicher Beitrag entsprechend der in § 6 bestimmten Abstufung erhoben. 

  
§ 6  

Beitragssatz 
 

(1) Der Beitrag beträgt  
 

a) pro m² Grundstücksfläche    0,97 € 
b) pro m² Geschossfläche 27,15 €. 

  
(2)  Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der Grundstücksflächenbeitrag nicht 

erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben. 
    

§ 7  
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
     

§ 8  
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse  

  
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die 

Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.  

 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 

des Erstattungsanspruches Eigentümer des Grundstücks, oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer 
bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend. 

 
(3)  Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraus-

sichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

§ 9  
Gebührenerhebung 

 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Grundgebühren und Einleitungsgebühren. 
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§ 9a 
Grundgebühr  

 
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) bzw. dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler 

berechnet.  
 

Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach 
der Summe des Nenndurchflusses bzw. des Dauerdurchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet. 
 
Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenndurchfluss bzw. Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um 
die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 

 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenn- bzw. Dauerdurchfluss: 
 

Nenndurchfluss (Qn) Dauerdurchfluss (Q3) Grundgebühr 

2,5 m³/h   4 m³/h 102,00 € /Jahr 

   6 m³/h 10 m³/h 244,00 € /Jahr 

   
§ 10  

Einleitungsgebühr  
  
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der 

Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden.  
 

Die Gebühr beträgt 2,32 € pro Kubikmeter Abwasser. 
  
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung und aus der Eigengewinnungsan-

lage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen 
Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 

 
Die Wassermengen werden durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 
 
Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn 

 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 
 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 

  
Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem Grundstück aus der Eigengewin-
nungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30. Juni mit Wohnsitz 
auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung abge-
nommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfällen sind 
ergänzende höhere Schätzungen möglich. Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Was-
serverbrauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

  
(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen.  
 

Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten 
fest zu installieren hat. 

 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Was-
sermenge von 17 m³ pro Jahr als nachgewiesen.  

 
Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflich-
tigen; er kann durch das hi-tier Bestandsregister erbracht werden 

 
(4) Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen 
 

a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich, 
 
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 
 
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 

  
(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ pro Jahr und 

Einwohner, der zum Stichtag 30. Juni mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten 
würde. Bei Beherbergungsbetrieben wird als Einwohnerzahl zusätzlich das Ergebnis aus den jährlichen Übernachtungen 
geteilt durch 180 herangezogen. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene Schätzungen mög-
lich. 

  
§ 11  

Gebührenzuschläge  
  
Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verursacht, die die durchschnittlichen Kosten der Be-
seitigung von Hausabwasser um mehr als 30 % übersteigen, wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert übersteigenden 
Prozentsatzes des Kubikmeterpreises für die Einleitungsgebühr erhoben. 
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§ 12  
Entstehen der Gebührenschuld  

  
(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwässerungsanlage.  
 
(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses 

folgt.  
 

Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt.  
 
Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrund-
gebührenschuld neu. 

 
§ 13  

Gebührenschuldner  
  
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich 

zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.  
  
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs.  
  
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
(4) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis 3 genannten Gebührenschuld-

nern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 in Verbindung 
mit Art. 5 Abs. 7 KAG). 

 
§ 14  

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung  
  
(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und Einleitungsgebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des 

Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November jedes Jahres Vorauszahlungen in 

Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten.  
 

Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jah-
resgesamteinleitung fest. 

    
§ 15  

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen 
unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unter-
lagen – Auskunft zu erteilen. 
  

§ 16  
Inkrafttreten  

  
(1)   Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
(2)   Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Ramsau vom 12. Juni 2012 

i. d. F. der 1. Änderungssatzung vom 26. April 2016, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 18 vom 3. Mai 2016, außer Kraft. 
 
 
Ramsau b. Berchtesgaden, den 31. März 2021 
Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden  

  
Gschoßmann , Erster Bürgermeister  
 
 
Bek. Nr. 7 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Surgruppe 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserverso rgung der Surgruppe  
Landkreis Berchtesgadener Land für das Haushaltsjah r 2021 

 
Auf Grund der Art. 41 Abs. 1 und 2, sowie des Art. 27 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff. GO erlässt der Zweckverband 
folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt  
 
im Erfolgsplan  
 
in den Erträgen mit 4.452.100,00 Euro 
und in den Aufwendungen mit  5.297.600,00 Euro 
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und  
 
im Vermögensplan  
 
in den Einnahmen mit  1.344.500,00 Euro 
und in den Ausgaben mit  1.344.500,00 Euro 
 
ab. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
wird auf  526.500,00 Euro  
festgesetzt. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Umlagen werden nicht erhoben.  
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan  
wird auf  550.000,00 Euro  
festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Teisendorf, den 25. März 2021 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Surgruppe 
 
Thomas Gasser,  Verbandsvorsitzender                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


